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Nr. 41 Sonntag, 12. Oktober 1930 61. Jahrg.

Wochenkalender: Sonntag, 12. Oktober, Maximilian, Montag, 13. Eduard, Dienstag, 14. Kallistus,
Burkh.,Mittwoch, 15. Theresia, Aurelia, Donnerstag, 16. Gallus, Freitag, 17. Hedwig, Samstag, 18. Lukas,
Justus.

Vieh= und Krämermärkte in Dornbirn: 21. Oktober, 18. November, 6. Dezember.

Auf Wunsch wird dasselbe ins Haus gestellt.
Anmeldungen werden im Rathaus Zimmer Nr. 16Kundmachungen

entgegengenommen.
Der Bürgermeister: Josef Rüf e. h. 6270

Kundmachung zur Nationalratswahl.
Zuchtstierhaltung.

Der Nationalrat wurde aufgelöst und Neuwahl Um Mißverständnissen und unrichtigen Auffassungen
angeordnet. Tag der Wahlausschreibung ist der 3. Okto¬ der Zuchtstierhaltungsvorschriften und der damit ver¬
ber, Wahltag der 9. November. bundenen Straffolgen vorzubeugen, wird den Vieh¬

Die Neuwahlen werden auf Grund der heuer im besitzern in Erinnerung gebracht, daß sie die faselbaren
Sommer angelegten Bürgerlisten durchgeführt. Kühe und Kalbinnen nach § 7 des Zuchtstierhaltungs¬

Im Sinne des § 23 des Bürgerlistengesetzes vom gesetzes vom 19. August 1907 und der betreffenden
Jahre 1930 sind die Namen der in der Bürgerliste ver¬ Durchführungsverordnung nur bei jenem Rayonsstiere

belegen lassen dürfen, dem ihre Zuchttiere zugewiesenzeichneten Personen, welche seit Abschluß der Bürgerliste
gestorben sind oder gemäß § 3 des Bürgerlistengesetzes sind.
(durch Abstrafung, Entmündigung u. d. gl.) das Wahl¬ Die Standorte der Zuchtstiere für die Zuchtperiode
recht verloren haben, in ein eigenes Verzeichnis einge¬ 1930/31 sind folgende:
tragen. Dieses Verzeichnis ist vom 8. Oktober durch eine

1Huber Michael, Rohrbach 9RayonWoche, d. i. bis einschließlich am 15. Oktober 1930, im
2 Wohlgenannt Georg, Oberer Kirchweg 16"Rathaus Zimmer Nr. 2 mit Ausnahme des Sonntags
3 Raidel Peter, Unterfallenberg 8

täglich von 8 bis 12 Uhr vormittags zur öffentlichen
4 Moosbrugger Josef, Schustergasse 3

Einsicht aufgelegt. Huber Anton, Müllerstraße 5Innerhalb dieser Auflagefrist kann jeder Bundes¬
Kaufmann Johann, Eschenau 13bürger gegen die im obigen Verzeichnisse beantragten
Winder Josef, Kehlegg 31

Streichungen im Rathaus Zimmer Nr. 2, mündlich oder Wohlgenannt Johann, Bantling 23
"schriftlich Einspruch erheben. Für jeden Einspruchsfall ist 9Klocker Johann, Tobelgasse 3ein gesonderter Einspruch zu überreichen. Höfle Anton, Jennen 410"

und 12 Sohm Kaspar, Tobel 311Dornbirn, am 7. Oktober 1930, "
13 nicht besetzt."6165Der Bürgermeister: Josef Rüf e. h. Der Bürgermeister i. V.:Anmerkung: Diese Verlautbarung ist bereits seit

A. Winsauer.61388. Oktober an der Amtstafel angeschlagen.

n Obstmostanmeldung.
Brennholz=Verkauf. Den erzeugten Obstmost (Saft) haben anzumelden:

Die städt. Forstverwaltung verkauft beim Schießstand
Gastwirte und Obstmosthändler, welche die Herstel¬l.in der Enz gegen Barzahlung, solange der Vorrat reicht,

lungen gewerbsmäßig betreiben.hartes und weiches Brennholz.


